Ein sicher chancenloser Versuch,

die in Berlin geplante Diätenerhöhung zu erklären

( Im Jahr 2001 beschloss das Abgeordnetenhaus einen festen Vergleichsmaßstab für die Höhe der Abgeordnetendiäten sowie ein dreistufiges Entscheidungsverfahren. Damals wurde als erste Stufe die Regel festgelegt, dass die Berliner Abgeordnetendiäten die Höhe eines halben Richtergrundgehaltes am Landesgericht (R 4 bzw. jetzt B 4) betragen und zwölf Mal im Jahr – also ohne die auch bei Richtern üblichen Sonder- und Zusatzleistungen – gezahlt werden soll. 2001 betrug dieses halbe Einkommen 2.951 Euro brutto. Ein solches festes Bezugssystem gibt es auch im Bundestag (Maßstab ist das Einkommen der obersten Bundesrichter) sowie in den meisten Landtagen (mit unterschiedlichen Vergleichsgrößen). 

( Eine unabhängige Diätenkommission – u. a. bestehend aus Gewerkschaften, dem Unternehmerverband, dem Bund der Steuerzahler und dem Statistischen Landesamt – vergleicht in einer zweiten Stufe anstehende Diätenerhöhungen mit der Entwicklung des Durchschnittseinkommens in der Berliner Bevölkerung (einschließlich der Transferleistungen Empfangenden) und spricht gegenüber dem Parlamentspräsidenten Empfehlungen aus. Darauf basierend, unterbreiten Präsident und Ältestenrat einen Vorschlag, über den dann in einer dritten Stufe das Parlament abschließend entscheidet. Dabei wird automatisch auch die konkrete Höhe der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen festgelegt, denn diese beträgt – ebenfalls seit 2001 – zehn Prozent der Abgeordnetendiäten. Allerdings werden in den BVV zusätzlich Sitzungsgelder (BVV, Ausschüsse, Fraktion) und Funktionszulagen (in der BVV und in den Fraktionen) gezahlt.    

( Mehrmals in den letzten Jahren hatte die Unabhängige Diätenkommission eine Anhebung der Abgeordnetendiäten empfohlen. 2008 stellte die Kommission sogar fest, dass die Abgeordnetendiäten etwa sechs Prozent unter dem Berliner Durchschnittseinkommen lägen. 

( In keinem Falle sind Präsident, Ältestenrat und Abgeordnetenhaus aus zwei Gründen in den letzten acht Jahren einem solchen Vorschlag gefolgt: 

· Erstens geschah das immer wieder wegen der Konsolidierungslasten, die die Stadt zu tragen hatte und hat. Inzwischen liegen die Abgeordnetendiäten um etwa 280 € hinter einem halben Grundgehalt eines Richters an einem Landgericht (B 4), also dem beschlossenen Vergleichsmaßstab, zurück.
· Ein zweiter Grund für die vielen Nullrunden bei den Abgeordnetendiäten war der Solidarpakt mit dem öffentlichen Dienst des Landes Berlin. Die Beschäftigten verzichteten auf ihnen zustehende Einkommenserhöhungen, erhielten dafür aber einen Freizeitausgleich. Dennoch leisteten sie mit ihrem Einkommensverzicht einen beträchtlichen persönlichen Konsolidierungsbeitrag, und damit wollte sich das Parlament durch den langjährigen Verzicht auf vom Gesetz her zustehende Diätenerhöhungen solidarisch zeigen. 

( Allerdings – um auch das in aller Sachlichkeit anzumerken – gibt es zwei elementare Unterschiede zwischen der Diäten- und der Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst: 

· Erstens war der freiwillige Diätenverzicht – wie Praxis für den öffentlichen  Dienst – selbstverständlich nicht mit mehr Freizeit bzw. weniger Arbeitszeit gekoppelt. Das lassen die fachpolitische Aufgabenvielfalt und die Wahlkreisverpflichtungen nicht zu. 

· Zweitens erfolgt zwar die Alimentierung der Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses als „Halbzeitparlament“, aber de facto übt der Großteil der Abgeordnetenhausmitglieder eine parlamentarische „Ganztags-Tätigkeit“ aus, jedoch zu einem  seit 2001 konstant gebliebenen Halbtagsentgelt. 
( Die Klassifizierung des Berliner Abgeordnetenhauses als „Halbtagsparlament“ ist ohnehin mehr und mehr ein Anachronismus, denn immer mehr Abgeordnete – besonders in den kleineren Fraktionen, wie z.B. auch der LINKEN – haben gar keine zeitlichen Reserven, noch einem anderen Beruf nachzugehen. Und die es in den größeren Fraktionen machen, sind fast alle Freiberufler bzw. Selbständige (Rechtsanwälte, Steuerberater, Publizisten, Unternehmer usw.) oder mit großen zeitlichen Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Parteien bzw. anderen Organisationen teilbeschäftigt. Die Umwandlung des Berliner Abgeordnetenhauses in ein Ganztagsparlament steht seit langem auf der Tagesordnung, wird aber immer wieder wegen der hohen Kosten vertagt. 

( Das gilt auch für die beiden anderen „Halbtagsparlamente“ in Deutschland – die in den beiden anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Dass die Landtage in den drei Stadtstaaten als Halbtagsparlamente klassifiziert werden, basiert vor allem auf der Überlegung, dass deren Abgeordnete keine Tagesreisen absolvieren müssen, um ins Parlament bzw. in ihre Wahlkreise zu gelangen. Dass sich aber der Aufgabenumfang und die Arbeitsweisen aller Landesparlamente gleichen sowie im Laufe der Jahre für alle Landesparlamente deutlich erweitert und verändert haben, wird dabei nicht in Rechnung gestellt. Da die Stadtstaaten „Stadt und Land zugleich“ sind, ist der Umfang der parlamentarischen Aufgaben sogar noch größer als in „reinen“ Landtagen, weil noch gesamtstädtisch-kommunale Aufgaben hinzutreten.  

( Häufig wird auch ins Feld geführt, dass die Berliner Bezüge höher als die in Hamburg und Bremen liegen würden. Das stimmt, die reinen Diäten liegen dort bis zu 500 Euro niedriger als in Berlin. Es gibt jedoch drei beträchtliche Aber:

· In Berlin wurden seit der Mitte der neunziger Jahre nahezu alle Abgeordnetenprivilegien abgeschafft (z.B. Freifahrt mit öffentlichen  Verkehrsmitteln in der Stadt, Tagegelder bei Dienstreisen, Reisekosten bei der Wahrnehmung von Fraktionsaufgaben usw.). 

· In Berlin gibt es ein Sanktionssystem. Hier wird nicht die Teilnahme an Sitzungen (Plenum, Ausschüsse, Fraktion) extra honoriert, sondern die Nichtteilnahme (außer bei attestierter Krankheit und bei Abwesenheit im Auftrag des Parlaments) finanziell bestraft. 

· Anders als in Berlin ist in Hamburg und Bremen der zusätzliche Leistungskatalog geblieben und erweitert worden (z.B. eine Ausfallvergütung pro Arbeitsstunde, die wegen parlamentarischer Verpflichtungen nicht wahrgenommen werden konnte, Reisekosten, Tagegelder, pauschale Ausstattungsgelder für Büros usw.). So halten sich die Realbezüge in Berlin, Hamburg und Bremen in etwa die Waage bzw. sind in Hamburg und Bremen vielleicht sogar etwas höher (siehe auch die Seite „Mein Einkommen“ unter www.zotl.de).                  

( Hauptberufliche Abgeordnete (ohne weitere versicherungspflichtige Beschäftigung) versteuern ihre Grunddiäten als „Sonstige Einkünfte“. Zur Krankenversicherung erhalten sie in Berlin einen festen Zuschuss, unabhängig von der Art ihrer Versicherung. Im Gegensatz zu einem Freiberufler oder Selbständigen können sie jedoch keinerlei beruflich bedingte Ausgaben (Büromaterial, Druckkosten, Fahrtkosten usw.) von der Steuer absetzen, da dafür die steuerfreie Kostenpauschale von etwa 950 € im Monat existiert. Außerdem fallen viele spezifische Nebenkosten an, so z.B. die monatlichen finanziellen Abführungen an die Partei (bei der LINKEN ca. 12 Prozent der Brutto-Diät) und die regelmäßigen Spenden für viele Projekte. Seit langem gibt es die Forderung, diese Pauschale abzuschaffen und durch eine korrekte Einzelabrechnung zu ersetzen. Das ist bislang wegen des hohen bürokratischen Aufwands von den Verwaltungen abgelehnt worden, aber Experten haben auch ausgerechnet, dass Einzelabrechnungen oftmals teurer als die Pauschale kommen würden. 

( Allerdings erhalten Abgeordnete eine üppige Altersversorgung ohne eigene Beitragszahlung. In einigen Parlamenten beginnt der Anspruch bereits nach einem Jahr Parlamentsmitgliedschaft, in Berlin beginnt er nach 9 Jahren. Ist man aus dem Parlament ausgeschieden, erhält man in einem solchen Fall ab dem 63. Lebensjahr 35 Prozent der aktuellen Diät. Der Höchstsatz tritt in Berlin nach 20 Jahren Parlamentsmitgliedschaft ein, die Altersversorgung kann in diesem Fall mit dem 57. Lebensjahr beginnen und beträgt 65 Prozent der aktuellen Diät. Seit langem wird nach einem Weg gesucht, dass – wie bei jedem „normalen“ Arbeitnehmer – die Abgeordnetenzeit rentenrechtlich gleichbehandelt wird. In Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein zahlen die Abgeordneten seit einiger Zeit ihre Rentenbeiträge selbst, allerdings wurden dafür die Diäten exorbitant erhöht (in NRW auf fast 10.000 €).      

( Ab der nächsten Wahlperiode soll in Berlin ein neuer Vergleichsmaßstab gelten – nämlich die Einkommensentwicklung bei Arbeitern, Angestellten und Gewerbetreibenden und zwar aller Bereiche, also auch über den öffentlichen Dienst hinaus. Geht die Entwicklung nach oben, steigen auch die Diäten „maßvoll“, sinkt sie, werden auch die Diäten weniger.  

( Fazit: Jetzt – da im öffentlichen Dienst eine Einkommensangleichung sowie ein Verlustausgleich vorbereitet werden – halten wir es für angemessen, zum ersten Mal nach 2001 die Diäten anzupassen. Dafür habe ich in der Hoffnung argumentiert, dass diejenigen, die die Zusammenhänge kennen, zumindest zur Versachlichung der Debatte – auch wenn sie die Diätenerhöhung nicht akzeptieren – beitragen werden.     
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